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Dezember 2023 



Stadt Wittmund 
Bekanntmachung 

 
 
Entwidmung von Straßen 
Ankündigung der Absicht einer Teileinziehung gemäß § 8 des Niedersächsischen 
Straßengesetzes (NStrG) 
 
Die Stadt Wittmund beabsichtigt, einen Abschnitt des Dohuser Weges einzuziehen und 
ausschließlich als Geh- und Radweg zu nutzen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
zur verkehrlichen Erschließung des Dohuser Weges im Zuge der B 210 soll der Abschnitt 
zwischen Bundesstraße B 210 und derzeitiger Zufahrt zum Landkreis Wittmund zurückgebaut 
und vom Kraftfahrzeugverkehr abgebunden werden. Nach Abschluss dieser Maßnahme ist 
beabsichtigt, diesen Abschnitt auf einer Länge von 33 m ausschließlich als Geh- und Radweg 
zu nutzen.   
 
Die Ankündigung der Teileinziehung wird gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 NStrG im Rahmen dieses 
Planfeststellungsverfahrens bekannt gemacht. 
 
Ein Lageplan mit Kennzeichnung der Teileinziehung ist als Unterlage 20.2 beigefügt. 
 
Wittmund, im Januar 2024 
 
 

Claußen 
Bürgermeister 
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Unterlage:  20.2

Lageplan
Teileinziehung

Maßstab 1 : 250
Straße / Abschnittsnummer / Station:

PROJIS-Nr.:

B 210 / 193 / 407 bis B 210 / 193 / 897

Datum:  19.01.2024

Planung:

B-Plan 6.1/110 der Stadt Wittmund
Verkehrliche Erschließung des Dohuser Weges

im Zuge der B 210, Abschnitt 193

Bereich Einschränkung der
Widmung bzw. Teileinziehung
nach § 8, Abs. 2, Satz 2, NStrG
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